
u Sitzung des Sozialausschusses am
17.04.2013

Die nächste Sitzung des Sozialausschusses des
Landkreises Starnberg findet statt am Mittwoch,
17.04.2013 um 15:00 Uhr im großen Sitzungs -
saal des Landratsamtes Starnberg

– Tagesordnung –

I.    Öffentliche Sitzung

     1. Richtlinien zur Bemessung angemessener
Unterkunftskosten in der Sozialhilfe, in der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs -
min derung (SGB XII) und in der Grundsiche -
rung für Arbeitsuchende (SGB II)

     
     2. Einrichtung eines Koordinierungszentrums

Bürgerschaftliches Engagement; Information
     
     3. Verschiedenes
     
II.  Nicht öffentliche Sitzung

u Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 28.03.2013 die
Baugenehmigung für die Errichtung einer Doppel -
haushälfte mit Carport und Stellplätzen auf dem

erteilt. Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche
Belange werden durch das geplante Vorhaben
nicht verletzt.

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80005
München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
Haus anschrift: Bayerstraße 30, schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts -
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern)
und den Gegenstand des Klagebegehrens be -
zeich nen und soll einen bestimmten Antrag ent-
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halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
bei gefügt werden. Der Klage und allen Schrift sät -
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be kannt -
machung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6
BayBO). Durch das Gesetz zur Änderung des Ge -
setzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts ord -
nung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das
Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Die
Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch
E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei
Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit
01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor schuss
zu entrichten. Der Vorgangsakt zur Bau geneh mi -
gung kann im Landratsamt Starnberg – Kreis -
bau amt – nach vorheriger telefonischer An -
meldung (08151/148-393) im Zimmer 269 einge-
sehen werden.

u Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 28.03.2013 die
Baugenehmigung für die Errichtung einer Doppel -
haushälfte mit Carport und Stellplätzen auf dem
Grundstück

, erteilt.
Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Be -
lange werden durch das geplante Vorhaben nicht
verletzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80005
München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
Haus anschrift: Bayerstraße 30, schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts -
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern)
und den Gegenstand des Klagebegehrens be -
zeich nen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen Schrift sät -
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be kannt -
ma chung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichts ordnung vom
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider spruchs -
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft.
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be -
scheid Widerspruch einzulegen. Die Klage erhe -
bung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist
unzulässig. Kraft Bundesrechts ist bei Rechts schutz -
anträgen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten. Der Vorgangsakt zur Baugeneh mi gung kann
im Landratsamt Starnberg – Kreis bau amt –
nach vorheriger telefonischer An meldung
(08151/148-393) im Zimmer 269 eingesehen wer-
den.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

u Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kin -
dertagesstätten der Stadt Starnberg

Die Stadt Starnberg erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt machung von 23. August 1998 (GVBl. S. 796) folgende
Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Erhebung von Benutzungs gebühren für die Kindertagesstätten der Stadt Starnberg
vom 01.09.2012 wird wie folgt geändert: 

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
1)  Die Gebühr ist nach dem Einkommen der Er zie hungsberechtigten gestaffelt und beträgt für Kinder ab
Vollendung des 3. Lebensjahres je nach Buchungszeiten monatlich:

Stunden/ Tag           EK bis 35.00 €             EK 35.000 € - 50.000 €            EK über 50.000 €
     bis  4                       53 €                                     83 €                                    115 €
     bis 5                       63 €                                     94 €                                    127 €
     bis 6                       75 €                                   105 €                                    140 €
     bis 7                       90 €                                   116 €                                    155 €
     bis 8                       96 €                                   124 €                                    163 €
     bis 9                      105 €                                   132 €                                    172 €
     bis 10                      110 €                                   138 €                                    178 €

Für Kinder, die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und eine altershomogene Kleinkindgruppe
besuchen, wird die Gebühr nach Abs. 1 bis einschließlich des Monats, in dem das 3. Lebensjahr vollen-
det wird, verdoppelt. 

§ 2 Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.09.2013 in Kraft.

Starnberg, 18.03.2013

Stadt Starnberg – F. Pfaffinger, Erster Bürgermeister
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Einfach mehr Service!

Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Telefon 08151 148 -148
buergerservice@LRA-starnberg.de

www.landkreis-starnberg.de

Besuchen Sie unseren BürgerService im 
Landratsamt Starnberg.
Für zahlreiche Dienst leistungen steht Ihnen unser
Team von Montag bis Donnerstag von 7 bis 18 Uhr
und am Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 
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Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 
Eltern paare, Jugendliche und Kinder.
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Telefon 08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle

Kurzzeitpflege

Das Landratsamt Starnberg – Fach bereich
Sozialwesen – bietet Informations material über
Kurzzeitpflege einrichtungen an. 
Telefon 08151 148 -238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpflege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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